
 

  
Herausgeber: Stadt Sprockhövel, Der Bürgermeister, Rathausplatz 4, 45549 Sprockhövel, Sachgebiet Öffentlichkeits- und Gremienarbeit 
                       Das Amtsblatt erscheint bei Bedarf und ist kostenlos erhältlich bei der Stadtverwaltung Sprockhövel, Rathausplatz 4, im  
                       Bürgerbüro und in der Verwaltungsstelle Niedersprockhövel, Hauptstr.44, ebenfalls im Bürgerbüro. Darüber hinaus wird das  
                       Amtsblatt in der Freiwilligenbörse, Dorfstr.13, und in den Geschäftsstellen der Sparkasse Sprockhövel sowie der Volksbank 
                       Sprockhövel kostenlos ausgelegt.  
                       Auf Wunsch wird das Amtsblatt im Abonnement gegen eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von 10,00 €/Kalenderjahr  
                       zugestellt. 

1  

 
 

Lfd. Nr. Datum Titel Seite 
1 29.07.2009 Betriebsfertige Herstellung von öffentlichen Abwasserleitun-

gen 
1 

2 31.07.2009 Bekanntmachung über die Auslegung des Wählerverzeich-
nisses und die Erteilung von Wahlscheinen zu den Kommu-
nalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 30. August 2009 
 

2 

 
1. ) Öffentliche Bekanntmachung 
Betriebsfertige Herstellung von öffentlichen Abwass erleitungen 
 
Gemäß § 9  Abs. 5  der Satzung über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Sprockhövel vom 
17.12.2001, geändert durch den 1.Nachtrag vom 14.12.2007 wird hiermit bekannt gemacht, 
dass die im nachstehenden Plan gekennzeichneten Bereiche mit einer betriebsfertigen Entwäs-
serungsanlage für Schmutzwasser versehen sind. 
 
South Kirkby Str. 
 

 
 

 

                   03.08.2009 
 

 

Ausgabe  
Nr. 6/09 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s 
Amtsblatt im Netz:  
www.sprockhoevel.de 
/Aktuelles/Amtsblatt 
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In diesem Bereich ist gemäß § 9 Abs.5 der Satzung über die Abwasserbeseitigung in der Stadt  
Sprockhövel jeder Eigentümer eines Grundstückes, welches bebaut ist oder bebaut wird, verpflichtet,  
sein Grundstück binnen  3 Monaten vom Tage dieser Bekanntmachung an gerechnet, an die  
öffentliche Abwasseranlage anschließen zu lassen. 
Die Anschlussberechtigten haben ihre Grundstücke außerdem mit den zur ordnungsgemäßen 
Entwässerung erforderlichen Einrichtungen zu versehen. Vorab ist die Gestattung zum An-
schluss an die öffentliche Abwasseranlage beim Bürgermeister der Stadt Sprockhövel 
 -Sachgebiet Tiefbau-, Rathausplatz 4, 45549 Sprockhövel, schriftlich zu beantragen. 
 
Sprockhövel, 29.7.2009 
Stadt Sprockhövel 
Der Bürgermeister 
 i.V.: 
W o l d t 
-Beigeordneter-      
 
 
2.) Bekanntmachung über die Auslegung des Wählerverzeic hnisses und die Erteilung von 
Wahlscheinen zu den Kommunalwahlen in Nordrhein-Wes tfalen am 30. August 2009 
 
1. Das Wählerverzeichnis für die Stimmbezirke der Stadt Sprockhövel liegt in der Zeit vom 10. - 
14. August 2009 während der Dienststunden montags bis freitags 8.30 - 12.00 Uhr, montags 
14.00 - 16.30 Uhr, Sachgebiet Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit, Zimmer 1.23, zu jedermanns 
Einsicht aus. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
Der/die Wahlberechtigte kann verlangen, dass in dem Wählerverzeichnis während der Ausle-
gungsfrist der Tag seiner/ihrer Geburt unkenntlich gemacht wird. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Ausle-
gungsfrist, spätestens am 14. August 2009 bis 12.00 Uhr, beim Bürgermeister der Stadt 
Sprockhövel, Wahlbüro, Rathausplatz 4, 45549 Sprockhövel, Einspruch einlegen. Der Einspruch 
kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
9. August 2009 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem Wahlbezirk durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1 jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
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5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis (bis zum 14. August 2009) versäumt hat, 
b) wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist oder 
der Einspruchsfrist entstanden ist, 
c) wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde 
gelangt ist. 
 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
28. August 2009, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich oder schriftlich beantragt wer-
den.  
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahlta-
ge, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
 
7. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der/die Wahlberechtigte vor einem Wahl-
vorstand wählen will, so erhält er/sie mit dem Wahlschein zugleich zu den Gemeinde- und 
Kreiswahlen (Bürgermeisterwahl, Ratswahl, Landratswahl, Kreistagswahl) 
1. den gemeinsamen Wahlschein für alle Wahlen, 
2. je einen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl (grün), die Gemeinderatswahl (rosa), 
die Landratswahl (gelb) und die Kreistagswahl (weiß), 
3. den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen blauen Wahlumschlag, 
4. den hellroten Wahlbriefumschlag. 
Diese Wahlunterlagen werden dem/der Wahlberechtigten von der Gemeinde auf Verlangen 
auch noch nachträglich ausgehändigt. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsbe-
rechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen dem/der Wahlbe-
rechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich überbracht werden kön-
nen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, legt sie in den 
besonderen amtlichen Wahlumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf dem Wahl-
schein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein und 
den Wahlumschlag in den besonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den Wahlbriefum-
schlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. 
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Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere 
Versendungsform unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der auf dem Wahlbrief angege-
benen Stelle abgegeben werden. 
 
Sprockhövel, den 31. Juli 2009 
 
Woldt 
(Wahlleiter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


